
 

 

 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
3339/2008 

Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
IV/52/52/1 

 Freigabedatum 
 

 

Beschlussvorlage 

 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
Investitionsprogramm Sportstätten, Personal (Bürgerhaushalt) 
 

 
Beschlussorgan 
Finanzausschuss 
 
 
 
Beratungsfolge  Abstimmungsergebnis 
 
Gremium 

 
Datum/ 
Top 

zugestimmt 
Änderungen 
s. Anlage 
Nr.

abge-
lehnt 

zu-
rück-
ge-
stellt

 
verwiesen in 

ein-
stim-
mig 

mehr- 
heitlich 
gegen 

Finanzausschuss 25.08.2008       

Sportausschuss 21.08.2008       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Der Finanzausschuss beschließt vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haushaltssatzung 2008/2009 zur 
Umsetzung des „Investitionsprogramms Sportstätten“ die Freigabe von Kassenmitteln in Höhe von 
66.700,-- €, Haushaltsjahr 2008, 68.000,-- €, Haushaltsjahr 2009, die im Teilergebnisplan 0801, Sportför-
derung, Zeile 11 (Personalaufwendungen), veranschlagt sind. 



2 

 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

   66.700,-- €  % €  68.000,-- € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Gemäß der Beschlussfassung zum Bürgerhaushalt (Rat 24.06.2008, bzw. Finanzausschuss 
09.06.2008) wurden für die Umsetzung des Investitionsprogramms Sportstätten (der mit gleichem 
Datum beschlossene Doppelhaushalt 2008/2009 sieht hierfür ab 2009 ff. Sachmittel in Höhe von 
4.500.000,-- € p.a. vor). Finanzmittel für die Zusetzung einer Ingenieurstelle für Kostenberechnungen, 
Ausschreibungen und Bauleitung bei der Sportverwaltung veranschlagt. Die Beschlussfassung stand 
unter dem Vorbehalt, dass für die Mittelfreigabe ein ergänzender Beschluss des Finanzausschusses 
nach Vorberatung im Fachausschuss (hier: Sportausschuss) erfolgen muss. 
 
Nach Mittelfreigabe und Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2008/2009 wird die Verwaltung das Stel-
lenbesetzungsverfahren einleiten. 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 
 
 
 


